§ 823 I Pyjamaparty und Herzinfarkt / Probegutachten	12.10.2015



R könnte gegen L einen Anspruch auf Schadensersatz aus 823 I BGB in Höhe von 1200,00 EUR haben.

Hierfür müsste eine Rechtsgutverletzung vorliegen. In Betracht kommt die Rechtsgutverletzung der Gesundheit.  Eine Gesundheitsverletzung liegt vor, wenn die inneren (körperlichen oder geistigen) Lebensvorgänge eines Menschen derart gestört werden, dass eine medizinische Behandlung indiziert ist. R hat aufgrund des Vorfalls medizinische Betreuung in Anspruch genommen. 

Somit liegt eine Verletzung des Rechtsgutes Gesundheit vor.  

Eine Handlung des L ist gegeben. (evident)

Fraglich ist ob die Haftungsbegründende Kausalität gegeben ist. haftungsbegründende Kausalität liegt vor, wenn die Handlung nicht hinweggedacht werden könnte, ohne dass damit zugleich die Rechtsgutsverletzung entfiele. Zurechenbarkeit und Ursächlichkeit müssen vorliegen. Durch Programmierung und Veröffentlichung der Fotomontage durch L und daraus hervorgehender Schädigung der Gesundheit des R liegt Ursächlichkeit und Zurechenbarkeit vor. 

Haftungsbegründende Kausalität ist somit gegeben.

Rechtfertigungsgründe liegen nicht vor.

Weiterhin muss Verschulden vorliegen.

Verschulden liegt vor, sofern vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt wurde. Vorsatz beschreibt das Wissen und Wollen des Erfolgs im Bewusstsein der Rechtswidrigkeit. Vorsatz ist nicht gegeben. Fahrlässigkeit beschreibt das Außerachtlassen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt. Die Erstellung einer Fotomontage ohne Abstimmung mit dem Auftraggeber und ohne Inhaltlich sachliche Abnahme des Auftraggebers stellt eine Verletzung der im Verkehr üblichen Sorgfalt dar. 

Mithin liegt Fahrlässigkeit vor. 

Ferner muss ein Schaden entstanden sein. 
Durch die entstandenen Arztkosten in Höhe von 1200,00 € liegt ein Schaden vor. 

Weiterhin muss haftungsausfüllende Kausalität vorliegen. 
[bookmark: _GoBack]Durch die entstandenen Arztkosten und aufgrund der Gesundheitsschädigung des R liegt haftungsausfüllende Kausalität vor.

Somit hat R gegen L einen Anspruch auf Schadensersatz in Höhe von 1200,00 € aus 823 I BGB





